
Beitragsordnung

Bisherige Fassung

(gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 24.05.2015 in Verbindung 
mit der Vereinssatzung vom 23.04.2004)

Neufassung

(gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 02.06.2023)

§ 1 Grundsatz

Die Beitragsordnung regelt die Beitragsverpflichtungen der Mitglieder sowie et-
waige Gebühren und Umlagen. Sie kann nur von der Mitgliederversammlung 
des Vereins geändert werden.

Die Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung.

§ 1 Grundsatz

Die Beitragsordnung regelt die Beitragsverpflichtungen der Mitglieder sowie et-
waige Gebühren und Umlagen. Sie kann nur von der Mitgliederversammlung 
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Die Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung.

§ 2 Beschlüsse

1. Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe des Beitrags, die Aufnah-
megebühr und Umlagen. Der Vorstand legt die Gebühren fest.

2. Die festgesetzten Beträge werden zum 1. Januar des folgenden Jahres er-
hoben, in dem der Beschluss gefasst wurde. Durch Beschluss der Mitglieder-
versammlung kann auch ein anderer Termin festgelegt werden.

§ 2 Beschlüsse

1. Der Gesamtvorstand entscheidet über Höhe und Fälligkeit sämtlicher Beiträ-
ge und Gebühren durch Beschluss. Beschlüsse über Beitragsfestsetzungen/-
änderungen sind den Mitgliedern in der jeweils nächsten Mitgliederversamm-
lung bekannt zu geben 

2. Die festgesetzten Mitgliedsbeiträge werden zum 1. Januar des folgenden 
Jahres erhoben, in dem der Beschluss gefasst wurde. Alle weiteren Änderun-
gen von abteilungsspezifischen Beiträgen, Gebühren und Umlagen treten frü-



hestens im nächsten Quartal nach der Beschlussfassung durch die Abteilungs-
versammlung und Abstimmung mit dem Vorstand in Kraft. Durch Beschluss der
Mitgliederversammlung kann auch ein anderer Termin festgelegt werden.

§ 3 Beiträge

Klasse Beitrags-/ Mitgliedsform

Beitragshöhe

Normalbeitrag Tennisabteilung

Monat Jahr Monat Jahr

01 Kinder und Jugendliche 
(bis 18 Jahre)

6,50€ 78,00€ 9,00€ 108,00€

02 Erwachsene 8,50€ 102,00€ 15,00€ 180,00€

03 Familie 13,50€ 162,00€ 21,50€ 258,00€

04 Auszubildende, Wehr-
pflichtige, Ersatzdienst-
leistende, Studenten (18 
– 27 Jahre)

6,50€ 78,00€ 9,00€ 108,00€

05 Fördernde Mitglieder 5,00€ 60,00€ 5,00€ 60,00€

06 Juristische Personen 20,00€ 240,00€ 20,00€ 240,00€

§ 3 Beiträge *1)

Klasse Beitrags-/ Mitgliedsform

Beitragsfestsetzungen

Normalbeitrag Tennisabteilung

Monat Jahr Monat Jahr

01 Kinder und Jugendliche 
(bis 18 Jahre)

8,00€ 96,00€ 10,50€ 126,00€

02 Erwachsene 10,50€ 126,00€ 18,00€ 216,00€

03 Familie 16,50€ 198,00€ 24,50€ 294,00€

04 Auszubildende, Wehr-
pflichtige, Ersatzdienst-
leistende, Studenten (18 
– 27 Jahre)

8,00€ 96,00€ 10,50€ 126,00€

05 Fördernde Mitglieder 5,00€ 60,00€ 5,00€ 60,00€

06 Juristische Personen 24,00€ 288,00€ 24,00€ 288,00€

1. Ermäßigte Beitragsformen für Personen

 der Beitragsklasse 04 und 05
 Mitglieder mit Behinderung im Rahmen der Inklusionsprojekte
 Grundsicherungsempfänger 

müssen beantragt und mit entsprechenden Unterlagen nachgewiesen 
werden. Der Vorstand entscheidet über die Einstufung im Rahmen der 
von der Mitgliederversammlung vorgegebenen Be-träge.

2. Im Rahmen der Grundsicherung können anspruchsberechtigte Kinder 

1. Ermäßigte Beitragsformen für Personen

 der Beitragsklasse 04 und 05
 Mitglieder mit Behinderung im Rahmen der Inklusionsprojekte
 Grundsicherungsempfänger 

müssen beantragt und mit entsprechenden Unterlagen nachgewiesen 
werden. Der Vorstand entscheidet über die Einstufung im Rahmen der 
von der Mitgliederversammlung vorgegebenen Be-träge.

2 Im Rahmen der Grundsicherung können anspruchsberechtigte Kinder 



und Jugendliche Mitglieds-beiträge aus dem Programm „Bildung und 
Teilhabe“ seitens des Sozialamtes erstattet werden.

3. Änderungen der persönlichen Angaben sind schnellstmöglich mitzutei-
len, insbesondere bei Inanspruchnahme der Beitragsklassen 04 und 
05.

4. Der Mitgliedsbeitrag enthält die Beiträge für die Sportverbände, Sport-
versicherung des Landessportbundes NRW e.V. (lsb nrw), die Verwal-
tungsberufsgenossenschaft und die GEMA in Höhe der vom lsb nrw 
festgelegten Sätze.

5. Der Mitgliedsbeitrag wird durch Einzugsermächtigung entweder jähr-
lich zum 15.01.eines jeden Jahres oder halbjährlich zum 15.01. und 
15.07. eines jeden Jahres vom Girokonto abgebucht. 

6. Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, 
nicht erfolgen, sind dadurch entstehende Bankgebühren durch das 
Mitglied zu tragen.

7. Mitglieder, die nicht am Abbuchungsverfahren teilnehmen, entrichten 
ihre Beiträge bei jährlicher Zahlweise bis spätestens 31.01. eines je-
den Jahres und bei halbjährlicher zahlweise bis zum 15.01. bzw. 
15.07. eines jeden Jahres auf das Beitragskonto des Vereins. Es ist 
eine Bearbeitungsgebühr von zusätzlich 5,00€ zu zahlen. 

8. Wenn der Beitrag im Zeitpunkt der Fälligkeit nicht beim Verein einge-
gangen ist, befindet sich das Mitglied ohne weitere Mahnung im Zah-
lungsverzug. Der Verein macht fällige Beitragsforderungen außerge-
richtlich und gerichtlich geltend. Die entstehenden Kosten des Mahn-
verfahrens hat das Mitglied zu tragen.

9. Der Beitrag ist ab dem Eintrittsmonat fällig und für den Eintrittsmonat 
voll zu entrichten.

10. Die Tennisabteilung kann auf Beschluss der Abteilungsversammlung 
und mit Zustimmung des Vorstandes gesonderte Abteilungsbeiträge 
und Sonderbeiträge (z. B. Arbeitsersatzleistungen) zur Deckung von 
Mehrausgaben erheben. Mitglieder sind bei Eintritt in die Abteilung 
darüber zu in-formieren. Für die Benutzung der Tennisanlagen können
weitere Gebühren anfallen, die an der An-lage selbst und auf unserer 
Internetseite www.westfalia-gemen.de veröffentlicht sind.
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len, insbesondere bei Inanspruchnahme der Beitragsklassen 04 und 
05.

4. Der Mitgliedsbeitrag enthält die Beiträge für die Sportverbände, Sport-
versicherung des Landessportbundes NRW e.V. (lsb nrw), die Verwal-
tungsberufsgenossenschaft und die GEMA in Höhe der vom lsb nrw 
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5. Der Mitgliedsbeitrag wird durch Einzugsermächtigung entweder jähr-
lich zum 15.01.eines jeden Jahres oder halbjährlich zum 15.01. und 
15.07. eines jeden Jahres vom Girokonto abgebucht. 

6. Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, 
nicht erfolgen, sind dadurch entstehende Bankgebühren durch das Mit-
glied zu tragen.

7. Mitglieder, die nicht am Abbuchungsverfahren teilnehmen, entrichten 
ihre Beiträge bei jährlicher Zahlweise bis spätestens 31.01. eines je-
den Jahres und bei halbjährlicher zahlweise bis zum 15.01. bzw. 
15.07. eines jeden Jahres auf das Beitragskonto des Vereins. Es ist 
eine Bearbeitungsgebühr von zusätzlich 5,00€ zu zahlen. 

8. Wenn der Beitrag im Zeitpunkt der Fälligkeit nicht beim Verein einge-
gangen ist, befindet sich das Mitglied ohne weitere Mahnung im Zah-
lungsverzug. Der Verein macht fällige Beitragsforderungen außerge-
richtlich und gerichtlich geltend. Die entstehenden Kosten des Mahn-
verfahrens hat das Mitglied zu tragen.

9. Der Beitrag ist ab dem Eintrittsmonat fällig und für den Eintrittsmonat 
voll zu entrichten.

10. Die TennisAbteilungen können auf Beschluss der Abteilungsversamm-
lung und mit Zustimmung des Gesamtvorstandes gesonderte Abtei-
lungsbeiträge und Gebühren für besondere Leistungen (z. B. Arbeitser-
satzleistungen) zur Deckung von Mehrausgaben erheben. Mitglieder 
sind bei Eintritt in die Abteilung darüber zu informieren. Für die Benut-
zung der abteilungsspezifischen Anlagen (z. B. Tennishalle) können 
weitere Gebühren anfallen, die an der Anlage selbst und auf unserer 
Internetseite www.westfalia-gemen.de veröffentlicht sind.



11. Für qualifizierte Sportangebote (Sportkurse, Rehabilitationsprogram-
me usw.) werden gesonderte Kursbeiträge erhoben und im Einzelnen 
fest-gelegt. Diese Kursbeiträge werden im Zusammenhang mit dem 
jeweiligen Anmeldeverfahren gesondert eingezogen. Die Regelung zu 
§ 3 Ziff. 8 findet Anwendung.

12. Der Gesamtvorstand kann in begründeten Einzelfällen Beitragsleistun-
gen oder –pflichten ganz oder teilweise erlassen oder stunden bzw. 
Mitgliedern die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren erlassen.

11. Für qualifizierte Sportangebote (Sportkurse, Rehabilitationsprogramme
usw.) werden gesonderte Kursbeiträge erhoben und im Einzelnen fest-
gelegt. Diese Kursbeiträge und die ggf darin enthaltenen Beiträge für 
Kurzmitgliedschaften werden im Zusammenhang mit dem jeweiligen 
Anmeldeverfahren bekannt gegeben und gesondert eingezogen. Die 
Regelung zu § 3 Ziff. 8 findet Anwendung.

12. Der Gesamtvorstand kann in begründeten Einzelfällen Beitragsleistun-
gen oder –pflichten ganz oder teilweise erlassen oder stunden bzw. 
Mitgliedern die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren erlassen.

§ 4 Vereinskonto (Beitragskonto)

Bank Volksbank Gemen

IBAN DE55428615150400271601

BIC GENODEM1BOG

Eine Überweisung auf andere Konten wird umgebucht, sofern der Überwei-
sungsbetrag eindeutig als Vereinsbeitrag zu erkennen ist; andernfalls wird sie 
nicht als Beitragszahlungen anerkannt.

§ 4 Vereinskonto (Beitragskonto)

Bank Volksbank Gemen

IBAN DE55428615150400271601

BIC GENODEM1BOG

Eine Überweisung auf andere Konten wird umgebucht, sofern der Überwei-
sungsbetrag eindeutig als Vereinsbeitrag zu erkennen ist; andernfalls wird sie 
nicht als Beitragszahlungen anerkannt.

§ 6 Vereinsaustritt

Ein Vereinsaustritt kann gem. § 10 der Vereinssatzung nur zum 30.06. 31.12. 
eines Jahres möglich. Er muss durch schriftliche Erklärung (ggf. des gesetzli-
chen Vertreters) unter Wahrung einer Kündigungs-frist von 3 Monaten an den 
Verein erfolgen.

§ 6 Vereinsaustritt

Ein Vereinsaustritt kann gem. § 10 der Vereinssatzung nur zum 30.06. 31.12. 
eines Jahres möglich. Er muss durch schriftliche Erklärung (ggf. des gesetzli-
chen Vertreters) unter Wahrung einer Kündigungs-frist von 3 Monaten an den 
Verein erfolgen.

*1) Hinweis: Die Neufestsetzung der Mitgliedsbeiträge erfolgte auf der Grundlage der bisherigen Regelung durch die Mitgliederversammlung am 02.06.2023.


